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Zu viel telefoniert
EntlassEn

Wer privat mit dem Diensthandy telefoniert, 
kann entlassen werden. 
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 Seit Mait 2006 gibt es für Je-
dermann die Möglichkeit, 

mittels einer Patientenver-
fügung Vorsorge zu treffen, 
dass im Fall einer schweren 
Erkrankung bestimmte medi-
zinische Maßnahmen getrof-
fen oder nicht getroffen wer-
den dürfen. Das Problem, dass 
die behandelnden Ärzte im 
Fall des Falles allerdings keine 
Kenntnis von dieser Patienten-
verfügung hatten, wurde nun 
beseitigt: Die österreichische 
Rechtsanwaltskammer hat 
ein Patientenverfügungsre-
gister eingerichtet. In diesem 
Register findet sich nicht nur 
die Tatsache der Errichtung 
einer Verfügung, sondern es 
besteht auch die Möglichkeit, 
eine eingescannte Abbildung 
der Verfügung abzuspeichern. 
Damit wird abfragenden 
Krankenhäusern die Gelegen-
heit geboten, direkt in den In-
halt der Patientenverfügung 
Einsicht zu nehmen, womit 
ein möglicherweise entschei-
dender Zeitverlust bei der Su-
che nach der Verfügung ver-
mieden werden kann.

Damit ist das System der 
Patientenverfügung nun-
mehr komplettiert. Die Abfra-
ge erfolgt über www.rechtsar-

chiv.at, der Zugang ist nur mit 
einem, den Krankenhäusern 
bekannten Passwort möglich.

 Vor zehn Jahren haben wir 
uns entschlossen, für un-

sere Klienten eine Informa-
tionszeitschrift zu gestalten 
und herauszugeben. Im Früh-
jahr 1999 erschien die erste 
Ausgabe von „Mit Recht“, seit-
her sind zehn Jahre und über 
30 Ausgaben der Zeitung ins 
Land gezogen. Nach wie vor 
versuchen wir, unsere Kli-
enten über neue Gesetze und 
Entscheidungen der Höchst-
gerichte, aber auch über all-
gemeine rechtliche Themen 
des täglichen Lebens aus den 
verschiedensten Rechtsgebie-
ten zu informieren.

Nun haben wir nach zehn 
Jahren die Zeitung einem 
Relaunch unterzogen. „Mit 
Recht“ ist etwas moderner 
in der Gestaltung geworden, 
aber auch im Inhalt umfang-
reicher, was bedeutet, dass 
wir Sie noch besser informie-
ren können. 

Ich hoffe, die neue Gestal-
tung gefällt Ihnen und moti-
viert Sie auch weiterhin zum 
Lesen! � n 
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Aus dem InhAlt 3

Wie lange hat ein 
volljähriges Kind Anspruch auf 
Unterhaltszahlungen der Eltern 
während eines Studiums? 
Der Oberste Gerichtshof hat zur 
Frage der Unterhaltsverpflichtung 
während des Studiums des 
Unterhaltsberechtigten Stellung 

genommen.
n Ob das Studium ernsthaft 

betrieben wird, hängt im Fall einer 
Gliederung in Studienabschnitte 
davon ab, ob die durchschnittliche 
Studiendauer des einzelnen 
Abschnitts eingehalten wird.

n Während des Studienabschnitts 

müssen außerdem die im 
Familienlastenausgleichsgesetz als 
Voraussetzung für die Gewährung 
der Familienbeihilfe genannten 
Leistungsanforderungen erfüllt 
werden. 

n Damit bezieht sich der 
Oberste Gerichtshof auf das 
Erfordernis von Prüfungen im 
Gesamtumfang von mindestens 
acht Semesterwochenstunden 
im vergangenen Studienjahr. Der 
Studienfortgang ist im Nachhinein 
zu beurteilen. 

n Es kommt nicht darauf an, ob es 
möglich oder wahrscheinlich ist, 
das Studium bzw. den Abschnitt 
in einer durchschnittlichen Zeit zu 
beenden.

seite 8

Mehr rechte: Mit der seit 
Anfang 2008 in Kraft getretenen 
Novelle zur Strafprozessordnung 
wurde das Strafverfahren bis zur 
Anklageerhebung und darüber 
hinaus in vielen Bereichen neu 
geregelt. 
Voruntersuchungen durch den 
Untersuchungsrichter gehören der 
Vergangenheit an. Nunmehr sollen 
Staatsanwalt und Kriminalpolizei 
gemeinsam die notwendigen 
Fakten zur Aufklärung einer 
Straftat beischaffen. Die Rolle 
des Richters verlagert sich im 
Ermittlungsverfahren auf den 
Bereich der Kontrolle und des 

Rechtsschutzes. Weiters stärkte der 
Gesetzgeber vor allem die Rechte 
der Beschuldigten und der Opfer 
von Straftaten und erweiterte diese 
zum Teil. 

seite 7

diensthandy: In einer jüngsten 
Entscheidung erachtete der OGH die 
Entlassung einer Arbeitnehmerin für 
gerechtfertigt, die in erheblichem 
Maße privat das Diensthandy 
verwendete.

seite 4
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Ein Werkbesteller beauftragte 
einen Werkunternehmer mit 
der Verfliesung von Bädern 
bis zu einem bestimmten 
Endtermin. Die vom Werkun-
ternehmer bislang durchge-
führten Arbeiten wiesen ei-
ne Vielzahl von Mängeln auf, 
insbesondere waren die Flie-
sen nicht lotgerecht verlegt, 
die Fugenbreite variierte von 
2 bis 7 mm, manche Stellen 
waren überhaupt nicht ver-
fugt und die für Rohre ge-
stemmten Auslässe in den 
Fliesen wiesen entweder zu 
große oder zu kleine Aus-
schnitte auf. Außerdem lie-
ßen sich die Fliesen in Teilbe-
reiche ohne besonderen Kraft-
aufwand von der Wand lösen; 
die Fliesenrückseiten wiesen 
dort keine erwähnenswerten 
Anhaftungen von Fliesenkle-
ber auf.

Diese Arbeiten waren somit 
von einem störenden und un-
regelmäßigen Erscheinungs-

bild geprägt und – nach Prü-
fung durch einen Sachver-
ständigen – auch nicht sach-
gemäß und den ÖNORMEN 
entsprechend ausgeführt. Die 
Sanierung dieser Mängel hät-
te bis zum vereinbarten End-
termin nicht behoben wer-
den können und hätte einen 
sehr hohen Mehraufwand an 
Zeit und Kosten beansprucht. 
Daraufhin erklärte der Werk-
besteller schriftlich den sofor-
tigen Rücktritt vom Vertrag, 
ohne eine Nachfrist zu setzen. 
Fraglich war, ob dies zu Recht 
erfolgte.

Sanierung der Mängel

Grundsätzlich steht einem 
Werkbesteller das Rücktritts-
recht von einem Vertrag vor 
Übernahme des Werkes zu 
einem bestimmten Endter-
min nur dann zu, wenn er 
sich selbst vertragstreu ver-
halten hat und dem Werk-
unternehmer Zeit für die Sa-
nierung der Mängel einge-
räumt hat. Werden die In-
teressen des Werkbestellers 
durch mangelhafte Erfüllung 
des anderen Vertragspart-
ners jedoch so stark beein-
trächtigt, dass ihm die Auf-
rechterhaltung des Vertrages 
nicht mehr zugemutet wer-
den kann, steht ihm ein so-
fortiges Rücktrittsrecht zu. 
Eine solche Unzumutbarkeit 
liegt insbesondere vor, wenn 
der Werkunternehmer ei-
ne vertragsgemäße Ausfüh-
rung von wesentlichen Ver-
tragsbedingungen verwei-

gert, womit eine schwere Er-
schütterung des Vertrauens 
des Bestellers einhergeht.

Derjenige, der zu Recht vom 
Vertrag zurücktritt, hat sei-
nem Vertragspartner eine 
angemessene Nachfrist zu 
setzten, in welcher der Werk-
unternehmer die Möglichkeit 
der mangelfreien Erfüllung 
erhält. Diese Nachfristset-
zung kann jedoch entfallen, 
wenn sie sinnlos wäre. Von ei-
ner Sinnlosigkeit ist insbeson-
dere dann auszugehen, wenn 
das Scheitern der bisherigen 
Werksausführung auf einen 
vom Unternehmer zu verant-
wortenden Fehler zurückzu-
führen ist, der auf besondere 
Nachlässigkeit oder generelle 
Unfähigkeit des Professionis-
ten schließen lässt. 

Vertrauen unzumutbar

Der OGH (5 Ob 166/07 h) be-
urteilte die im gegenständli-
chen Fall vorgelegenen Män-
gel als so schwerwiegend, 
dass die Aufrechterhaltung 
des Vertragsverhältnisses für 
den Werkbesteller im Hin-
blick auf das Vertrauensver-
hältnis zum Werkunterneh-
mer unzumutbar wurde. 
Auch eine Nachfristsetzung 
konnte im gegenständlichen 
Fall unterbleiben, da eine sol-
che sinnlos war. Der Werkun-
ternehmer war offenbar un-
fähig. Somit war der Rück-
tritt vom Werkvertrag auch 
vor dem Endtermin und oh-
ne Nachfristsetzung recht-
mäßig. � n
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in Rücktritt von 

einem Werkvertrag 
ist auch vor dem ver-
einbarten Endtermin 
und ohne Nachfristset-
zung möglich, wenn 
schwerwiegende Män-
gel vorliegen, die eine 
Weiterbeschäftigung 
des Werkunternehmers 
unzumutbar machen.

Rücktritt l vom Werkvertrag auch frühzeitig möglich

Schwere Mängel

KuRioS

Ein echter 
„Spezialist“
„... ins Auge fiel 
das unregelmäßige 
Fugenbild ... Die ... 
Fugen... wiesen deut-
liche Differenzen in der 
gewählten Breite auf. 
Die bisher verlegten 
Flächen ... waren gene-
rell nicht verfugt, die 
Fugenbreite variierte 
von 2 bis 7 mm. ... das 
Erscheinungsbild war 
störend ungleichmä-
ßig, die Beläge ... nicht 
lotrecht verlegt, plus/
minus 1 cm. Die senk-
rechten Eckfugen wur-
den ... als Knirschfugen 
ausgeführt. An diesen 
Knirschfugen wurde im 
Nachhinein versucht, 
mittels rotierender 
Diamantscheibe die 
erforderliche offene 
Fuge herzustellen. ... 
irreparable Schäden 
an Fliesenflanken....
welche durch freihän-
diges Führen der ent-
sprechenden Maschine 
entstanden sind . ... 
in mehreren Fällen 
waren Fliesen durch das 
Auffräsen gesprungen 
oder überhaupt abge-
fallen. Die Auslässe in 
den Fliesen, welche an 
Rohrdurchführungen 
angepasst werden muss-
ten, wiesen in nahezu 
allen Wohneinheiten 
zu kleine oder zu 
große Querschnitte 
auf .... Teilbereiche der 
Wandverfliesungen 
ließen sich ohne beson-
deren Kraftaufwand 
von Hand ablösen. Die 
Rückseite der Fliesen 
zeigte in diesen Fällen 
keine erwähnens-
werte Anhaftungen 
von Fliesenkleber 
...“ (Auszug aus dem 
Sachverhalt)



Dass Arbeitnehmer private 
Telefongespräche vom Ar-
beitsplatz aus führen, privat 
im Internet surfen oder pri-
vate Emails versenden, ist 
in der heutigen Zeit der mo-
dernen Kommunikations-
techniken sicher nicht un-
üblich und eher die Regel als 
die Ausnahme. Probleme tun 
sich allerdings vor allem dort 
auf, wo Arbeitnehmer die 
Privatnutzung „übertreiben“ 
bzw. gegen Weisungen oder 
Verbote des Arbeitgebers ver-
stoßen. Es stellt sich die Fra-

ge, inwiefern der Arbeitgeber 
dann zur Entlassung berech-
tigt ist?

Verwarnt

In einer jüngsten Entscheidung 
erachtete der OGH die Entlas-
sung einer Arbeitnehmerin 
für gerechtfertigt, die in erheb-
lichem Maße privat das Dienst-
handy verwendete: der Arbeit-
nehmerin war vertraglich jeg-
liche Privatnutzung des Han-
dys verboten worden; dennoch 
führte sie Privatgespräche in 
erheblichem Umfang weiter, 
weshalb sie vom Arbeitgeber 
zunächst verwarnt wurde. Sie 
setzte ihr Verhalten danach 
allerdings fort. Der OGH sah 
die Entlassung wegen beharr-
licher Dienstpflichtverletzung 
als gerechtfertigt an, da die 
Arbeitnehmerin zweimal ver-
warnt wurde und es sich nicht 
um Privatgespräche in gerin-

gem Umfang handelte, die der 
Arbeitgeber tolerieren musste 
(mehr als 100 private SMS in 
einem Monat).

Nutzung vertraglich 
regeln

Generell gilt die Empfehlung, 
die private Nutzung von Han-
dy, Telefon, PC und Internet 
entweder im Rahmen des Ar-
beitsvertrages, einer Betriebs-
vereinbarung oder durch Er-
teilung einer Weisung zu re-
geln. Insbesondere sollte fest-
gelegt werden, ob die pri-
vate Nutzung erlaubt ist und 
wenn ja, in welchem Umfang. 
Im Falle beharrlicher Verstö-
ße gegen derartige Verein-
barungen, insbesondere bei 
einem vereinbarten Privat-
nutzungsverbot und „über-
mäßiger“ Privatnutzung kann 
eine Entlassung gerechtfer-
tigt sein.� n
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ine Entlassung 

wegen „übermäßiger“ 
Nutzung des Diensthan-
dys kann gerechtferigt 
sein.

Entlassung l wegen verbotener privater Nutzung des Diensthandys?

Zu viel telefoniert
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Wer privat mit dem diensthandy telefoniert, kann entlassen werden. 



Das Bauträgervertragsgesetz 
(BTVG) soll Erwerber von neu 
zu errichtenden Wohnungen 
vor dem Verlust ihrer Vor-
auszahlungen in der Insol-
venz des Bauträgers schüt-
zen. Das Gesetz steht mittler-
weile mehr als zehn Jahre in 
Kraft und hat sich in der Pra-
xis vielfach bewährt. In eini-
gen Insolvenzverfahren hat 
sich jedoch auch gezeigt, dass 
der vom Gesetz intendierte 
Schutz der Erwerber nicht lü-
ckenlos ist. Durch die Novelle 
zum BTVG, die für Bauträger-
verträge gelten, die ab dem 1. 
Juli 2008 abgeschlossen wer-
den, soll die rechtliche und 
wirtschaftliche Position der 
Erwerber ausgebaut werden, 
indem diese nun insbesonde-
re im Fall von Bauunterbre-
chungen effizienter als bisher 
abgesichert werden. 

Als wichtigste Neuerungen 
sind zu nennen:
n Weitere Mindestinhalte für 

Bauträgerverträge:
Durch die Erweiterung der 

im Bauträgervertrag zwin-
gend anzuführenden Min-
destinhalte soll dieser ver-
ständlicher und damit allfäl-
ligen Fehlvorstellungen der 
Verbraucher vorgebeugt wer-
den.

Hinkünftig soll nicht nur 
die zu errichtende Wohnung, 
sondern sollen auch die „ge-
wöhnlich nutzbaren Teile der 
Gesamtanlage“ angegeben 
und durch aussagekräftige 
Pläne konkretisiert werden; 
außer den allgemeinen Tei-

len des Gebäudes, in dem eine 
Wohnung liegt, werden dazu 
zB Spielplätze, Park- und Ab-
stellflächen, Zu- und Durch-
gangswege sowie die dem be-
treffenden Gebäude zugeord-
neten Grünflächen gehören. 
Ebenso ist der späteste Ter-
min sowohl für die Übergabe 
der Wohnung als auch für die 
Fertigstellung der relevanten 
Teile der Gesamtanlage anzu-
geben, da die Fertigstellung 
der gekauften Wohnung für 
den Käufer nur wenig Nut-
zen bringt, wenn das Haus, 
in dem sich diese Wohnung 
befindet, noch eine Baustel-
le ist. Schließlich sind neben 
dem Preis nunmehr auch die 
mit dem Vertragsabschluss 
verbundenen Kosten der Ver-
tragserrichtung und -abwick-
lung sowie Steuern und Ge-
bühren, weiters Kosten für 
Sonder- und Zusatzleistungen 
anzuführen.
n Einführung eines Haftrück-

lasses:
Zur Sicherung allfälliger Ge-

währleistungs- oder Schaden-
ersatzansprüche aufgrund 
mangelhafter Leistung hat 
der Bauträger einen Betrag 
von 2 Prozent des Kaufpreises 
als „Haftrücklass“ zu gewäh-
ren, der daher vom Erwerber 
erst nach Ablauf von drei Jah-
ren ab der Übergabe der Woh-
nung zu zahlen ist. Der Bau-
träger kann jedoch den Haft-
rücklass durch eine Garantie 
in dieser Höhe ablösen. Für 
die Berechnung des Haftrück-
lasses ist der gesamte Kauf-
preis für die Wohnung heran-
zuziehen; dies umfasst sohin 
nicht nur die Baukosten, son-
dern auch den Grundanteil. 
n Änderung des Ratenplans:

Für den in der Praxis weit-
aus häufigsten Fall der Sicher-
stellung des Käufers durch ei-
ne Zahlung nach Ratenplan, 
bei dem der Käufer nach Bau-
fortschritt bezahlt, soll den 
wirtschaftlichen Risiken und 

„Reibungsverlusten“, die aus 
einem Baustopp in der Insol-
venz des Bauträgers entste-
hen können, begegnet wer-
den, indem die Zahlungen des 
Käufers deutlich nach hin-
ten verschoben werden. Da-
bei sollen den Vertragsteilen 
zwei Alternativen zur Verfü-
gung stehen: Im Ratenplan A 
wird der Bauträger verpflich-
tet, das verbleibende „Restri-
siko“ des Erwerbers durch ei-
ne Zusatzsicherheit abzusi-
chern, sofern es um die Be-
friedigung eines dringenden 
Wohnbedürfnisses geht. Im 
Ratenplan B sollen die Ra-
ten so gestaltet werden, dass 
derartige „Reibungsverlus-
te“ weitgehend abgefangen 
werden können. Zudem sol-
len bestimmte Sicherungsin-
strumente, die sich in der Pra-
xis nicht durchgesetzt haben, 
abgeschafft bzw. modifiziert 
werden. Das gilt insbesonde-
re für die Bürgschaft und die 
„gleichwertige Sicherung“ 
durch eine Gebietskörper-
schaft im Rahmen der Wohn-
bauförderung.

Mehrkosten

Wie auch in der Regierungs-
vorlage festgehalten wird, ste-
hen diesem Mehr an Sicher-
heit für den Erwerber – insbe-
sondere die Absicherung des 
Gewährleistungsrisikos und 
im Ratenplan – Mehrkosten 
des Bauträgers gegenüber, so-
dass abzuwarten ist, ob und 
wie weit Bauträger diese Auf-
wendungen letztlich auf ihre 
Kunden überwälzen können. 
Um unverhältnismäßige Ver-
teuerungen von Bauvorha-
ben zu vermeiden, wurde je-
doch bewusst davon abgese-
hen, sämtliche in der Wissen-
schaft und von den Vertretern 
der Konsumenten diagnos-
tizierten Probleme des BTVG 
im vorgeschlagenen Sinn zu 
lösen.� n
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zum Bauträgervertrags-
gesetz soll Käufer von 
Eigentumswohnungen, 
die erst errichtet wer-
den, besser schützen.

Mehr Rechte l für Wohnungskäufer ab Juli 2008
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Voruntersuchungen durch 
den Untersuchungsrichter 
gehören der Vergangenheit 
an. Nunmehr sollen Staatsan-
walt und Kriminalpolizei ge-
meinsam die notwendigen 
Fakten zur Aufklärung einer 
Straftat beischaffen. Die Rolle 
des Richters verlagert sich im 
Ermittlungsverfahren auf den 
Bereich der Kontrolle und des 
Rechtsschutzes. Weiters stärk-
te der Gesetzgeber vor allem 
die Rechte der Beschuldig-
ten und der Opfer von Straf-
taten und erweiterte diese 
zum Teil. 
n Rechte von verdächtigen 

Personen:
Stellen Sie sich vor, Sie sind 
Beteiligter eines Unfalls. 
Es besteht ein Anfangsver-
dacht, sie wären unauf-
merksam oder mit zu gerin-
gem Abstand auf Ihren ver-
letzten Vordermann aufge-
fahren: Sie sind plötzlich Be-
schuldigter eines gegen Sie 
geführten Strafverfahrens. 
Damit kommt Ihnen nun 
das ausdrückliche Recht zu, 
am gesamten Strafverfah-
ren mitzuwirken und den 
Beistand eines Verteidigers 
in Anspruch zu nehmen.  
Dies bedeutet, dass Sie be-
reits bei der Polizei Einsicht 
in die Ermittlungsakten 
nehmen und gegen Gebühr 
Kopien herstellen können. 
Auch haben Sie die Mög-
lichkeit, die Einvernahme 
etwa wichtiger Unfallzeu-

gen oder eine sonstige Be-
weisaufnahme schon bei 
der Polizei zu beantragen. 
Kommt es zu Ihrer polizei-
lichen Einvernahme, so sind 
Sie über Ihr Recht aufzuklä-
ren, sich zur Sache zu äu-
ßern oder nicht auszusagen. 
Sie dürfen einen Verteidiger 
zur Vernehmung beizuzie-
hen. Dieser darf sich nach 
dem Willen des Gesetzge-
bers zwar in die Befragung 
nicht „einmischen“, d.h. dar-
an selbst zwar nicht beteili-
gen, aber nach Abschluss der 
Einvernahme noch ergän-
zende Fragen stellen. Insge-
samt ist das gegen Sie ge-
führte Strafverfahren nach 
dem Willen des Gesetzge-

bers stets zügig und ohne 
unnötige Verzögerung vor-
anzutreiben. Werden Ihre 
subjektiven Rechte im Er-
mittlungsverfahren durch 
die Polizei oder den Staats-
anwalt verletzt, so können 
Sie Einspruch wegen Rechts-
verletzung an das Gericht er-
heben.  

n Rechte von Opfern von Straf-
taten: 
Sind Sie etwa selbst verletz-
tes Opfer eines Verkehrsun-
falles, den Ihr Unfallgegner 
verschuldet hat, so kommt 
Ihnen jetzt eine gestärk-
te Position im Strafverfah-
ren des Unfallgegners zu 
(bei tödlichen Verkehrsun-
fällen  – oder anderer Straf-
taten mit Todesfolge – übri-
gens auch den nahen Ver-
wandten des Getöteten). Sie 
haben als Opfer einer Straf-
tat nicht nur das Recht, sich 
durch geeignete Personen, 
etwa Rechtsanwälte, vertre-
ten zu lassen, sondern kön-
nen ebenfalls schon bei der 
Kriminalpolizei Einsicht in 
die Strafakten nehmen und 
müssen vom Verfahrens-
fortgang und wichtigen 
Schritten verständigt wer-
den. Auf Antrag werden Op-
fer etwa auch sogleich ver-
ständigt, wenn der Beschul-
digten aus der Untersu-
chungshaft entlassen wird 
(Opfer von Gewalt- oder 
Sexualverbrechen werden 
auch ohne Antrag verstän-
digt). Opfer dürfen auch in 
der Strafverhandlung an-
wesend sein und können 
an den Angeklagten, Zeu-
gen und insbesondere an 
den Sachverständigen Fra-
gen stellen. Wie gehabt, be-
steht für Opfer die Möglich-
keit, erlittene Ansprüche 
wie etwa Schmerzengeld, 
bereits im Strafverfahren 
als sogenannter Privatbetei-
ligter geltend zu machen. �n
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it der seit An-

fang 2008 in Kraft ge-
tretenen Novelle zur 
Strafprozessordnung 
wurde das Strafverfah-
ren bis zur Anklageerhe-
bung und darüber hin-
aus in vielen Bereichen 
neu geregelt. 

Rechte l von Beschuldigten und Verbrechensopfern im Fokus

Mehr Rechte

StRafRecht 7

Die Rolle Des RichteRs verlagert sich 
im Ermittlungsverfahren auf den Bereich 
der Kontrolle und des Rechtsschutzes. ge
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Wer für sein Unternehmen 
mit „Nr. 1“, „Weltmeister“, 
„Tiefstpreise“ oder „Wir sind 
immer billiger!“ wirbt, nimmt 
eine Spitzenstellung in An-
spruch. Die Zulässigkeit einer 
derartigen Werbeaussage be-
stimmt sich dabei nach den 
Bestimmungen des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG). 

Eine Werbung mit der Be-
hauptung einer Spitzenstel-
lung ist wettbewerbsrecht-
lich unzulässig, wenn sie zur 
Irreführung geeignet ist und 
die behauptete Spitzenstel-
lung nicht den Tatsachen ent-
spricht. Ob eine Angabe zur Ir-
reführung geeignet ist, hängt 
davon ab, ob die Werbeaus-
sage nach ihrem Gesamt-
eindruck eine irrige Vorstel-
lung erwecken kann. Maß-
stab ist dabei die nur flüch-
tige Betrachtung der Werbe-
aussage durch einen Kunden 
mit durchschnittlicher Auf-
merksamkeit. Der Level der 
Irreführungseignung ist also 
vom Obersten Gerichtshof be-
wusst sehr niedrig gewählt. 

In der ergangenen Entschei-
dung war ein Wochenmaga-
zin, welches behauptete, sich 

in einem (genau bezeichne-
ten) Bundesland als die abso-
lute Nr. 1 im Bereich Lifestyle 
Magazine etabliert zu haben, 
von der Konkurrenz auf Un-
terlassung geklagt worden. 
Das beklagte Wochenmaga-
zin stützte seine Werbeaussa-
ge dabei auf eine unveröffent-
lichte Umfrage. 

Spitzenleistung belegt

Der Oberste Gerichtshof hielt 
zunächst fest, dass die Rich-
tigkeit der behaupteten Spit-
zenstellung gegenüber dem 
Kunden in der Werbung 
grundsätzlich nicht nachzu-
weisen ist. Denn wenn ein 
Kunde dem Unternehmer 
nicht vertraue, dann wird er 
mit dem Unternehmer auch 
keine Geschäfte abschließen, 
so der Oberste Gerichtshof in 
pointierter Begründung. Es 
sei weiters nicht grundsätz-
lich verboten, mit einer nicht 
veröffentlichten Umfrage zu 
werben. Auch ein Hinweis in 
der Werbung auf die Beschaf-
fungsmöglichkeit der Ergeb-
nisse der Untersuchung sei 
nach Meinung des Höchstge-
richtes nicht notwendig. Dies 
bedeutet also, dass Werbende 
ihre behauptete Spitzenstel-
lung auch auf eine nicht allge-
mein zugängliche Quelle stüt-
zen können. 

Der Oberste Gerichtshof 
führt in seiner Entscheidung 
weiters aus, dass die zulässige 
Behauptung einer Spitzen-
stellung in der Werbung ei-
nen stetigen und erheblichen 
Vorsprung vor allen Mitbe-
werbern voraussetzt. Dies 
wurde dem geklagten Life-
style Magazin zum Verhäng-

nis, da eine Spitzenstellung 
bei Lifestyle Magazinen nicht 
nur eine Frage der Reichweite 
ist, sondern kämen nach An-
sicht des Obersten Gerichts-
hofes auch naheliegend wei-
tere Kriterien wie etwa Quali-
tät des Drucks und der gesam-
ten Aufmachung, Umfang, 
Themenvielfalt aber auch In-
seratenanzahl in Betracht. 
Diesbezüglich nahm das ge-
klagte Lifestyle Magazin kei-
ne führende Rolle ein, wes-
halb ihm die entsprechende 
Behauptung im Ergebnis un-
tersagt wurde. 

Einschränkung

Pauschalbehauptungen, etwa 
die „Nr. 1“ zu sein, bedürfen al-
so einer genauen Überlegung 
vorab, anhand welcher Kri-
terien des beworbenen Pro-
duktes (Qualität, Preis, etc.) 
die Spitzenstellungsbehaup-
tung verifiziert werden wird. 
Die Spitzenstellung muss 
dann für jedes dieser in Be-
tracht kommenden Kriterien 
erfüllt sein. Andernfalls soll-
te die behauptete Spitzenstel-
lung auf einzelne Kriterien 
(etwa „Die Nr. 1 bei der Reich-
weite“) in der Werbeaussage 
eingeschränkt werden. 

Die Konsequenzen einer 
wettbewerbswidrigen Inan-
spruchnahme einer Spitzen-
stellung sind nicht zu unter-
schätzen, zumal es passieren 
kann, dass im Falle einer ge-
richtlichen Verurteilung eine 
geplante Werbeaktion auf ge-
richtlichen Beschluss wieder 
eingestampft werden muss, 
dies mit allen sich daraus er-
gebenden finanziellen Nach-
teilen.� n

WettbeWerbsrecht8
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Entscheidung hat sich 
der Oberste Gerichts-
hof (GZ 4 Ob 116/07y) 
kürzlich mit der wettbe-
werbsrechtlichen Zuläs-
sigkeit von behaupteten 
Spitzenstellungen in 
Werbeaussendungen 
auseinandergesetzt.

OGH l zur Spitzenstellungswerbung nach UWG

Die absolute Nr. 1
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Der Oberste Gerichtshof hat 
in jüngsten Entscheidungen 
wieder zur Frage der Unter-
haltsverpflichtung während 
des Studiums des Unterhalts-
berechtigten Stellung genom-
men (OGH 13.7.2007 zu 6 Ob 
141/07i bzw. OGH 13.7.2007 zu 
3 Ob 139/07y).

Ob das Studium ernst-
haft betrieben wird und die 
Selbsterhaltungsfähigkeit 
hinausschiebt, hängt im Fall 
einer Gliederung in Studi-
enabschnitte davon ab, ob 
die durchschnittliche Studi-
endauer des einzelnen Ab-
schnitts eingehalten wird. 
Während des Studienab-
schnitts müssen außerdem 
die im Familienlastenaus-
gleichsgesetz (FLAG) als Vor-
aussetzung für die Gewäh-
rung der Familienbeihilfe ge-
nannten Leistungsanforde-
rungen erfüllt werden. Damit 
bezieht sich der Oberste Ge-
richtshof auf das Erfordernis 
von Prüfungen im Gesamt-
umfang von mindestens acht 
Semesterwochenstunden im 
vergangenen Studienjahr. 
Der Studienfortgang ist im 
Nachhinein zu beurteilen. Es 
kommt nicht darauf an, ob es 
möglich oder wahrscheinlich 
ist, das Studium bzw. den Ab-
schnitt in einer durchschnitt-
lichen Zeit zu beenden.

Durchschnitt

Auch im Fall von nicht in Ab-
schnitte gegliederten Studi-

en (Bakkalaureatsstudium) 
kann der Studienfortgang 
bereits vor Ablauf der durch-
schnittlichen Studiendau-
er überprüft werden. Die er-
brachten Studienleistungen 
sind dabei eigenständig zu 
beurteilen. Trotz offensicht-
licher Anlaufschwierigkeiten 
betreibt ein erst 20 Jahre altes 
Kind sein nicht in Abschnitte 
gegliedertes Studium ernst-
haft zielstrebig, wenn es letz-
ter Zeit Prüfungen in zuneh-
mendem Ausmaß und mit 
zunehmendem Erfolg ab-
solviert hat und damit nach 
Auskunft des Dekanats ei-
nen im Vergleich zu Stichpro-
ben noch als durchschnittlich 
anzusehenden Studiener-

folg aufweisen kann. Weiters 
wurde festgehalten, dass der 
Unterhaltsanspruch des Kin-
des während des Studiums 
aufrecht bleibt, wenn dieses 
ernsthaft und zielstrebig be-
trieben wird. Diese Voraus-
setzung liegt dann nicht vor, 
wenn bei Ablauf des zweiten 
Jahres eines Pharmaziestudi-
ums der erste Abschnitt mit 
einer Regelstudienzeit von 
zwei Semestern noch nicht 
abgeschlossen ist und wäh-
rend des zweiten Studien-
jahrs weniger Wochenstun-
den absolviert wurde, als 
nach den Regeln für die Ge-
währung der Familienbeihil-
fe (§ 2 Abs I lit b FLAG) erfor-
derlich ist.� n
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ie lange hat ein 

volljähriges Kind An-
spruch auf Unterhalts-
zahlungen der Eltern 
während eines Studi-
ums? Wie lange muss 
ein „Bummelstudent“ 
finanziert werden?

Studium l Wie lange hat ein Kind Anspruch auf Unterhalt?
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Wer Zahlt, wenn sich der Studienabschluss verzögert?



Es naht die Urlaubszeit und 
demzufolge auch die Zeit der 
Auslandreisen mit dem PKW. 
Damit steigt auch das Risi-
ko, im Ausland in einen Ver-
kehrsunfall verwickelt zu wer-
den. So mancher Geschädigte 
hat in der Vergangenheit auf 
eine Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen im 
(vor allem südlichen) Ausland 
verzichtet, dies aus Angst vor 
fremden Gerichten, fremden 
Rechtsordnungen, etc. Das 
könnte jetzt vorbei sein. 

Herr Maier fährt mit seiner 
Familie mit dem PKW nach 
Südfrankreich. Kurz vor Nizza 
passiert ein Verkehrsunfall, 
Herr Maier kollidiert auf der 
Autobahn mit einem franzö-
sischen PKW. Herr Maier wird 
verletzt, sein PKW beschä-
digt. Die Verschuldensfrage 
ist nicht eindeutig zu klären, 
jeder der beiden Lenker ver-
meint, der andere trage die 
Alleinschuld am Zustande-
kommen des Unfalls. Jeden-
falls zahlt die Haftpflichtver-
sicherung des französischen 
Lenkers weder den PKW-Scha-
den noch das Schmerzengeld 
für die von Herrn Maier erlit-
tene Verletzung.

Früher hätte Herr Maier in 
Frankreich klagen müssen. 
Nunmehr hat der Europäische 

Gerichtshof entschieden, dass 
der Geschädigte nach einem 
Unfall in einem Mitglieds-
staat der Europäischen Uni-
on bei dem Gericht seines ei-
genen Wohnsitzes gegen die 
Versicherung des Unfallverur-
sachers klagen kann. Der be-
sondere Schutz der in Versi-
cherungsstreitigkeiten schwä-
cheren Partei würde auch den 
Unfallgeschädigten umfas-
sen. Diese Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes 
gibt nunmehr die Möglich-
keit zur Klage am Gericht des 
Wohnsitzes des Geschädigten. 
Herr Maier kann also jetzt we-
gen seines in Frankreich erlit-
tenen Verkehrsunfalles den 
französischen Haftpflichtver-
sicherer seines Unfallgegners 
in Österreich an seinem eige-
nen Wohnsitzgericht klagen 
und muss nicht mehr vor das 
für Nizza zuständige Gericht 
ziehen. 

Klagen im Heimatland

Zu beachten ist allerdings, 
dass nur der Versicherer, nicht 
aber der Unfallgegner im Hei-
matland verklagt werden 
kann und auch die Direktkla-
ge gegen den Versicherer nur 
dann möglich ist, wenn das 
Recht des Landes, in dem der 
Versicherer seinen Sitz hat, 
eine solche Direktklage vor-
sieht!

Im Prozess muss das öster-
reichische Gericht die Frage 
der Haftung und den Umfang 
des Schadenersatzanspruches 
nach dem Recht des Unfall-
landes beurteilen. Der Klags-

anspruch muss also mit der 
Verletzung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschrift des Un-
falllandes begründet werden, 
auch die Grundlage für den 
Schadenersatz richtet sich nach 
dem ausländischen Recht. In 
unserem obigen Beispiel muss 
also der österreichische Rich-
ter die Verschuldensfrage nach 
der französischen Straßenver-
kehrsordnung beurteilen und 
ein allfälliges Schmerzengeld 
nach französischem Recht aus-
mitteln.

Hohe Kosten

Das ist aber nur ein Teil der 
sich ergebenden praktischen 
Probleme: der Kläger muss 
das Verkehrsunfallprotokoll 
der französischen Polizei be-
sorgen und auf eigene Kos-
ten übersetzen lassen. Auch 
wird es schwierig, einen Lo-
kalaugenschein am Unfall-
ort durchzuführen, jedenfalls 
ist mit erheblichen Reisekos-
ten zu rechnen, wenn Rich-
ter, Sachverständige, Anwäl-
te, Zeugen und die Parteien 
ins Ausland reisen müssen 
(auch wenn dies am Beispiel 
Südfrankreich vielleicht ein 
netter Ausflug sein mag).

Die Schwierigkeiten und 
Kosten, die durch ein solches 
Verfahren in Österreich ent-
stehen, sind also nicht un-
beträchtlich und muss man 
sich daher gut überlegen, ob 
es sinnvoll ist, das Verfahren 
in Österreich zu führen oder 
aber doch, trotz aller Beden-
ken, im Ausland beim Gericht 
des Unfallortes. � n
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eine Angst vor Ge-

richten im Ausland nach 
Verkehrsunfällen. 

Schadenersatz l auch im Ausland geltend machen

Unfall im Ausland

TIPP

Hilfe im 
Ausland
Unsere Kanzlei ist 
Mitglied von Eurojuris 
International, einem 
europaweiten 
Netzwerk von über 700 
Rechtsanwaltskanzleien. 
Dadurch können wir 
überall in Europa 
Kontakt zu Anwälten 
herstellen, die 
Schadenersatzansprüche 
im Ausland durchset-
zen können, jedenfalls 
aber behilflich sind, 
Behördenakte oder 
sonstige Informationen 
vor Ort zu beschaf-
fen. Damit wird die 
Abwicklung eines 
Verkehrsunfalles im 
Ausland für unsere 
Klienten wesentlich ver-
einfacht.



mit RECHT

Aus der KAnzlei 11

ge
sc

h
ie

de
n Das Scheitern einer Beziehung, 

das ernüchternde Ende einer 
Gemeinschaft, verläuft selten 
unkompliziert und konfliktfrei. 
Von der spürbaren Erkenntnis, 
dass es in der Partnerschaft so 
nicht weitergehen kann, bis 
hin zum endgültigen Schritt 
der Trennung bzw. Scheidung 
ist es mitunter ein langer und 
mühsamer Weg.

Ich beschäftige mich seit 
nunmehr schon mehr als 30 
Jahren mit der Trennung von 
Beziehungen. Nicht nur be-
ruflich, sondern (leider) auch 
privat. Bedacht nehmend auf 
meine privaten Trennungen 
behaupte ich oft, dass diese als 
„Feldversuche“ angesehen wer-
den müssen, die es mir ermögli-
chen, mich beinahe schon in je-
de Trennungssituation meiner 
Klienten hineindenken zu kön-
nen. Ich weiß aus beruflicher 
und privater Erfahrung zwar 
noch nicht, wie man eine har-
monische Ehe führt – ich weiß 
aber sehr wohl, welche Gedan-
ken und Gefühle im Rahmen 
einer Trennung entstehen. 

Ein „Rosenkrieg“ mindert die 
Lebensqualität und Lebens-
freude der Beteiligten – selbst-
verständlich auch der Kinder 
– extrem. Bedenkt man, dass 
ein solcher Streit Jahre dauern 
kann, so ist der Versuch, ihn zu 
vermeiden, jedwede Anstren-
gung wert. Es sollte – um nicht 
zu sagen muss – das Ziel der 
sich Trennenden sein, so un-
verletzt wie möglich aus die-
ser sicherlich sehr unerfreu-
lichen Lebensphase – wie Phö-

nix aus der Asche – herauszu-
treten. Nur wer glücklich ge-
schieden ist, schaut positiv in 
die Zukunft. 

Trennungen haben natür-
lich nicht nur eine rechtliche 
Seite, sondern vor allem auch 
die menschliche Seite. Ich ver-
suche natürlich auch „Mensch-
anwalt“ zu sein, bin aber vor 
allem Rechtsanwalt. Die Fra-
ge „Was ist zu tun?“ (Obsorge, 
Kindesunterhalt, Besuchsrecht, 
Ehegatten-unterhalt, Wit-
wenpension, Vermögens- und 
Schulden-aufteilung) ist mein 
„Revier“. Die Frage „Wie kom-
me ich mit all dem zurecht?“ 
(Wie gehe ich mit meinen Ge-
fühlen um, mit Verletzung, 
Wut, Hilflosigkeit, Angst?) fällt 
ebenso wenig in meine Kom-
petenz wie die von zerbro-
chenen Kinderherzen gestell-
te Frage „Warum habt ihr euch 
nicht mehr lieb?“

Zur Beantwortung der bei-
den letztgenannten Fragen ist 
die Unterstützung durch Fach-
leute aus dem Bereich der Psy-
chotherapie erfahrungsgemäß 
äußerst hilfreich.

Ich habe das Glück, eine Psy-
chotherapeutin, Claudia Rein-
thaller, und eine Kinderthe-
rapeutin, Susanne Hausleith-

ner-Jilch, seit Jahren zu kennen 
und zu wissen, dass auch sie – 
so wie ich – in Ausübung ihrer 
jeweiligen langjährigen beruf-
lichen Tätigkeit viele 

Menschen auf dem Weg zur 
und durch die Scheidung bzw. 
Trennung erfolgreich begleitet 
haben. In gemeinsamen Ge-
sprächen hat sich herauskris-
tallisiert, dass wir drei ein völ-
lig identes Ziel haben, nämlich 
den Klienten gestärkt aus der 
persönlichen Lebenskrise her-
auszuführen. 

Claudia, Susanne und ich ha-
ben eine Plattform geschaffen, 
die vor allem vertrauensvolle 
Beratung und zugleich rei-
bungs-lose Abwicklung sichert. 
Der Klient entscheidet, ob und 
welche Fachberatung er in An-
spruch nehmen möchte.

Unser Name 

ist daher auch unser Ziel.
Sitz unserer Plattform ist 

unsere Kanzleifiliale in 1010 
Wien, Bäckerstraße 1. Telefon-
nummer 01/513 23 44. Ich ste-
he Ihnen natürlich auch wei-
terhin als „normaler“ Schei-
dungsanwalt zur Verfügung, 
biete jedoch insofern mehr, 
als die beschriebene Plattform 
es Ihnen, wann immer Sie es 
wünschen, ermöglicht, auf die 
Unterstützung „im mensch-
lichen Bereich“ zurückzugrei-
fen. In einem kostenlosen 
Erstgespräch, welches in et-
wa 20 Minuten dauert, erklä-
re ich Ihnen, was Sie bei un-
serer Plattform haben kön-
nen – ein Zwang zum „Neh-
men“ besteht nicht. Wir sind 
der Überzeugung, dass nur 
der, der in der Lage ist von sich 
und seinem Partner zu sagen 
„Wir sind glücklich geschie-
den“, die Ver-gangenheit gut 
bewältigt und verarbeitet hat 
und ohne Groll, frei für das zu-
künftige Leben ist. 

Auch die Kinder werden es 
ihren Eltern danken.� n
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ie Scheidungsra-

te steigt weiter. Laut 
Statistik liegt die Schei-
dungswahrscheinlich-
keit derzeit in Wien bei 
weit über 50 Prozent, 
„im übrigen Österreich“ 
knapp darunter.

Experten l für Scheidung und Trennung

Dr. roman Kosch, Rechtsanwalt 
und Familienmediator.






